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Die Vorsitzende bringt 3 von ihr eingebrachte 

Dringlichkeitsanträge dem versammelten 

Gemeinderat zur Kenntnis und beantragt, dass diese 

vor dem Punkt „Allfälliges“ als Punkte 23.), 24.) und 

25.) der Tagesordnung behandelt werden.  

 

Diese Tagesordungspunkte traten nach der 

Ausschreibung der Sitzung auf und sollten in dieser 

Sitzung behandelt werden.

Durch einstimmigen Beschluss werden die 
Tagesordnungspunkte in die Sitzung aufgenommen. 

Geprüft wurden:  
Belege und Konten von 08.09.2023 bis 31.10.2023.
 
Bei der Prüfung des Kassenbestandes wurden keine 
Mängel festgestellt und die Bankkontostände 
stimmen mit dem letzten Tagesabschluss überein. 
Einstimmige Kenntnisnahme 
 

Vergabe für das laufende Girokonto mit einem 
Kassenrahmen von 300.000 €. Angebote von 7 
Banken wurden eingeholt. Bestbieter ist die 
Raiffeisenbank zu einem 3 Monats-Euribor mit  
4,24 % + 0,46 % Aufschlag. 
Beschluss: 12 Ja Stimmen, 1 befangen Tremel 

(ÖVP) 

 
 

Die finanziellen Zuwendungen an die Vereine 
werden laut vorgelegter Belege und 
Ausgabenaufstellungen rückwirkend für das Jahr 
2023, vom Gemeinderat gewährt. 
 

Sportverein 1.000,00 € 

Betriebskosten Sportanlage 950,00 € 

Ortsbauernschaft - Erosionsschutz   1.000,00 € 

Musikverein, Bezirksverband       2.091,60 € 

Betriebskosten Musikheim rund        1.095,00 € 

Erntedankfest & Fronleichnam 2.300,00 € 

Imkerverein (Erhöhung von 200 €)         300,00 € 

 
Cantemus Chor, Seniorenbund, Kameradschafts-
bund, div. Versicherungen, … 

 
Die Förderungen zählen zu den freiwilligen 
Ausgaben der Gemeinde und errechnen sich aus der 
Einwohnerzahl, dadurch ergibt sich ein Betrag von 
14.608,64 € 
 
Im Jahr 2021 verblieb ein Restbetrag von 1.158,50 € 
im Haushalt. Eine Überschreitung von 2.616,47 € im 
Jahr 2022 wird mit einem Überschuss/Restbetrag 
von 2.547,63 € im heurigen Jahr ausgeglichen. 
Einstimmiger Beschluss 
 

Die Kanalordnung beinhaltet zum Beispiel den 
Anwendungsbereich, Einleitungsvorschriften, 
Ausführungen Anschlüsse, Instandhaltung, 
Senkgruben und Begrenzungen. Die Verordnung 
wurde zuletzt 2003 beschlossen und wird nun 
aktualisiert, sowie die Regelung für dezentrale 
Retentionsanlagen ergänzt.  
Einstimmiger Beschluss 

 Stichtage für die 

Gebührenermittlung sind jeweils der 01.01., 01.04., 
01.07. und der 01.10. des Jahres. 

 
Die Gebühr wird nach Belastungseinheiten (Be) 
berechnet, pro Be wird ein Jahreswasseranfall vom 
40 m³ angenommen. 
 
Je Belastungseinheit (Be) werden 183,79 € (bisher 
180,65 €) jährlich verrechnet. 



 

 3 

Die Kanalanschlussgebühr beträgt  
o bis zu einer Bemessungsgrundlage  

von 170 m² 4.174,00 € (bisher 3.901,00 €) 
=Mindestgebühr 

 
o für jeden über 170 m² liegenden m² 24,17 € 

(bisher 20,60 €) 
 
Die jährliche Mindestgebühr beträgt: 

o für bewohnte bzw. gewerblich genutzte 
Gebäude 328,01 € (bisher 322,41 €) 

 
o für ganzjährig unbewohnte Gebäude  

209,50 € (bisher 205,92 €) 
 

o bei Wohngebäuden mit mehr als 3 
Wohnungen je Wohneinheit 237,45 € 
(bisher 233,39 €) 

 

 
Die Kanalbereitstellungsgebühr für unbebaute 
Grundstücke bleibt unverändert bei 0,24 € je m² 
Grundstücksgröße. 
 
Die Gebührenerhöhung der Kanalanschlussgebühr 
in der Höhe von 6,99 % ist Vorgabe des Amtes der 
OÖ. Landesregierung, die Mindestgebühren werden 
eingehalten. Die restlichen Gebühren wurden mit 
dem Mindestmaß von 1,74 % erhöht. 
Einstimmiger Beschluss 

Änderung des Betreibers der Kompostieranlage in 
Aurolzmünster auf Herrn Alexander Dezelhofer.

An den Abfuhrtagen haben die Grundeigentümer 
dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter in 
verschlossenem Zustand ab 06:00 Uhr am Rand der 
Straße oder des Gehsteiges aufgestellt sind. 

Im Ausschuss für Umweltangelegenheiten wurde die 
Einführung eines Aufkleber-Systems beraten,  
um zu verhindern, dass Restmülltonnen bzw. Bio-
Tonnen ohne Registrierung am Gemeindeamt und 
ohne Gebührenbezahlung entleert werden. 
Einstimmiger Beschluss 
 

 

Die Gebühr ist in 4 Teilbeträgen jeweils vierteljährlich 
am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung 
fällig. 
 
Die Abholung der Biotonne erfolgt 18 mal im Jahr. 
Die Kosten dafür sind seit 1.1.2020 in der 
Abfallgebühr enthalten! 

 

1 Be 
Ständiger Bewohner  
ab dem 15. Lebensjahr 

0,5 Be 
Ständiger Bewohner  
bis zum 15. Lebensjahr 

0,3 Be 
Schüler/Student mit einem weiteren 
Wohnsitz in einer anderen Gemeinde,  
bei Anspruch auf Familienbeihilfe 

0,3 Be 
Wochenendbewohner/Bewohner mit 
weiterem Wohnsitz 
(Hauptwohnsitz andere Adresse) 

Bei 13 Abfuhren 
im Jahr 

  
Jährliche 
Kosten 

bisher 

Restmüll 60 Liter 198,03 € 192,27 € 

Restmüll 90 Liter 208,54 € 202,47 € 

Container 1.100 Liter 2.502,52 € 2.429,64 € 

Abfallsack 60 Liter 
je Stück 
10,00 € 

10,00 € 

 

 

 

 

Sobald die Kennzeichnung Anfang des Jahres 
2024 erfolgt ist, werden nur mehr Behälter mit 
Aufklebern der Gemeinde Eitzing entleert!  
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Die Gebühr für die Abfallsäcke ist bei der Übernahme 
fällig. 
Einstimmiger Beschluss 
 

Ab dem fünften Jahr  nach  der  Vorschreibung  des 
entsprechenden  Aufschließungsbeitrages für  Kanal 
und/oder Wasser hat die Gemeinde einen jährlichen 
Erhaltungsbeitrag vorzuschreiben. 

Dieser Beitrag wurde laut Gesetz vom Land OÖ. 
gemäß   § 28 Abs. 3 OÖ. Raumordnungsgesetz 1994 
mit Wirksamkeit 01.01.2024 von 0,24 € auf 0,33 € 
erhöht. Die Gemeinden können diesen Betrag um 
das Doppelte erhöhen. 

Diese Gebühr wird für erschlossene, gewidmete, 
unbebaute Grundstücke jährlich pro m² dem 
Eigentümer vorgeschrieben. 
Im Ausschuss für Raumordnung wurde deshalb die 
gesetzliche Möglichkeit beraten, die 
Erhaltungsbeiträge stufenweise anzuheben.  

Mit 01.01.2024 auf 0,44 €, mit 01.01.2025 auf 0,55 € 
und mit 01.01.2026 auf 0,66 €. 
Die Erhöhung soll Grundstücksbesitzer dazu 
bewegen, ihre unbebauten Flächen bebauen zu 
lassen. 
Einstimmiger Beschluss für die vom Ausschuss 
vorgeschlagene Erhöhung. 
 
 

Es wird empfohlen, um den Härteausgleichskriterien 
zu entsprechen, die Hundeabgabe von derzeit 40,00 
€ auf 50,00 € zu erhöhen  

Beschluss: 12 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme 
Ehwallner (ÖVP) 

Eigentümer einer Wohnung, bzw. eines Hauses, 
die/das leer steht bzw. nicht als Hauptwohnsitz 

genützt wird, müssen die 
Freizeitwohnungspauschale als eine Abgabe an jene 
Gemeinde leisten, in der sich die Wohnung bzw. das 
Haus befindet. 
95% der Abgaben müssen von der Gemeinde an den 
Tourismusverband weitergeleitet werden, 5 % 
verbleiben als Entschädigung für Aufwand in der 
vorschreibenden Gemeinde. 
Durch Beschluss des Gemeinderats ist es möglich, 
einen Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale 
vorzuschreiben.  
Vorschlag an den Gemeinderat einen Zuschlag von 
10 % zu beschließen, damit 15 % der Abgaben für 
Aufwand und Bearbeitung in der Gemeinde bleiben.  
Einstimmiger Beschluss  

 

Ein Kriterium für Härteausgleichsgemeinden ist die 
Einhebung einer Benützungsgebühr für die 
Turnhalle. 
Da die Gemeinde Eitzing noch keine 
Härteausgleichsgemeinde ist, war man sich über die 
Einführung einer Gebühr vorerst nur für auswärtige 
Vereine und Einzelpersonen einig. Die Gebühr 
beträgt 5,00 € pro Stunde.  
Einstimmiger Beschluss  
 

  
Im Dezember 2020 wurde in Abstimmung  mit dem 
Bezirksabfallverband, ein Vertrag mit dem Besitzer 
der Grün- und Strauchschnittsammelstelle in 
Edenbach 2, 4971 Aurolzmünster, Erich Tiefenthaler 
und den beiden Gemeinden Aurolzmünster und 
Eitzing abgeschlossen. 
Herr Tiefenthaler begibt sich in den wohlverdienten 
Ruhestand. 

  
„Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für 

die gute Zusammenarbeit und für die Grün- und 
Strauchschnitt-Sammelstelle für unsere 

Eitzingerinnen und Eitzinger ganz in der Nähe!  
Die Gemeinde Eitzing wünscht einen schönen, 

zufriedenen Ruhestand und vor allem Gesundheit!“ 
Die quartalsweisen Zahlungen, welche früher an den 
BAV überwiesen wurden, gehen direkt an den 
Betreiber. 
Die Vertragsbedingungen bleiben gleich, die Kosten 
erhöhen sich jedoch, weil der neue Betreiber, 
Alexander Dezelhofer Pacht zahlen muss. 

Biotonnen                

  40 Liter 0,00 € 

  60 Liter 0,00 € 

  80 Liter 0,00 € 

120 Liter 0,00 € 

Bio-Maissäcke 40 - 60 Liter     15 Stück  6,00 € 

Bio-Maissäcke 80-120 Liter 10 Stück  6,00 € 
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Erhöhung für die Gemeinde Eitzing von 4.822,40 € 
auf 6.720,00 €/Jahr und für die Marktgemeinde 
Aurolzmünster von 26.392,30 € auf 35.280,00 
€/Jahr. Der Vertag läuft wieder für 1 Jahr. 
 
 

 

 

Einstimmiger Beschluss  

Die OÖ. Landesregierung hat am 02. Oktober 2023 
beschlossen, dass den Gemeinden nicht 
rückzahlbare Sonderbedarfszuweisungsmittel 
gewährt werden.  
Der Betrag errechnet sich aus der Finanzkraft und 
der Einwohnerzahl der Gemeinde und beträgt für 
Eitzing 35.000 €.  
Der Gemeinderat hat die Mittelverwendung zu 
beschließen.  
Verwendungsmöglichkeit: 
Bildung einer allgemeinen Haushaltsrücklage und 
Verwendung der finanziellen Mittel im Jahr 2024 für 
das „Projekt öffentlicher Mehrzweckraum“. 
Einstimmiger Beschluss  
 
 

Der Voranschlag muss ausgeglichen dargestellt 

sein.  

Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit 

Einzahlungen:                    € 2.177.900,00 

Auszahlungen:                   € 2.304.900,00 

Saldo:                                €  - 127.000,00 

 

Rücklagenzuführung         €  +127.000,00 

SALDO:                                             0,00 

 

Im Voranschlag enthaltene Projekte sind z.B.: 

Ankauf Kommunaler Hoflader, Öffentlicher 

Mehrzweckraum, Digitale Volksschule, 

Asphaltierungen, Kanal- und Straßenbau 

Wippenhamer Straße und Sonnenweg …  

Einstimmiger Beschluss

Der mittelfristige Finanzplan ist eine 
Zusammenfassung der geplanten Vorhaben, die die 
Gemeinde Eitzing umsetzen möchte.  
Gemäß Voranschlags-Erlass vom 13.11.2020 hat 
dieser Plan folgende Bestandteile zu enthalten: 

Einstimmiger Beschluss

 

Für den Ankauf des neuen Kommunalen Hofladers 
wurde von Landesrätin Michaela Langer-Weninger 
vom Gemeinderessort eine Förderung in der Höhe 
von 80 % gewährt.  
 
Die finanziellen Mittel müssen mittels eines 
Finanzierungsplanes der IKD (Direktion Inneres und 
Kommunales) beantragt und vom Gemeinderat 
beschlossen werden. 
 
Der Verkaufserlös des alten Hofladers in der Höhe 
von 2.956 € ist eine Annahme. Bei einem höheren 
Erlös verringert sich die Fördersumme. 
 

1. Straßenbau Allgemein 

2. Beleuchtungsaus- und umbau 

3. Geschäftsgebäude (ehem. Raiba) 

4. Grundstückskauf „Am Steingarten“ 

5. Straßenerschließung Wippenhamer Straße 

6. Straßenerschließung Sonnenweg 

1. Hoflader Kommunalfahrzeug 

2. Straßenbau allgemein 

3. Öffentlicher Mehrzweckraum 

4. Straßenerschließung Wippenhamer Straße 

5. Kanalbau Wippenhamer Straße 

6. Straßenerschließung Sonnenweg 

7. Kanalbau Sonnenweg 

Öffnungszeiten Grün- und Strauchschnitt -
Sammelstelle: 07:00 bis 19:00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen geschlossen! 

  Gesamthaushalt und die Bereichsbudgets auf 
Mittelverwendungs- und  
Aufbringungsgruppen-Ebene 2 

 Zusammenfassung aller geplanten Vorhaben 
der Planperiode (gereiht nach Prioritäten) 

 Detaildarstellung der Kosten und 
Finanzierungen je Vorhaben (inkl. Nachweis 
der Eigenmittelaufbringung) 

 Darstellung der erwarteten Entwicklung des 
Maastricht-Ergebnisses in diesen 4 Jahren 
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Einstimmiger Beschluss

Von den Firmen Schwarzmayr-Aurolzmünster 

(Giant), Deschberger-Senftenbach (Schäffer) und 

der Firma Mauch-Burgkirchen (Weidemann) wurden 

vergleichbare Angebote eingeholt.  

Inklusive Zusatzausrüstung:  

Schneeschild, Kehrmaschine, Streuer, Pflug, 

Arbeitsbühne und Hydraulik-Steckanschlüssen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einer Angebotssumme von 86.856,00 €/inkl. 
MwSt. ist die Firma Mauch mit dem Weidemann 
Hoflader der Bestbieter.  
Beschluss: 12 Ja-Stimmen, 1 befangen Tremel 

(ÖVP) 

Die EU-Energieeffizienzrichtlinie (EU) 2023/1791 

wurde am 20. September 2023 im Amtsblatt der EU 

veröffentlicht und trat am 10. Oktober 2023 in Kraft. 

Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, ihren 

Endenergieverbrauch bis 2030 um 11,7 Prozent 

gegenüber dem Jahr 2020 senken.  

Es gibt 2 Varianten zum Erreichen der Ziele: 

Entweder den leichter zu erfüllenden alternativen 

Ansatz (z.B.: Heizungsoptimierung, Teilsanierung…) 

oder eine jährliche Renovierungsquote von 3 %. 

Mit einem Schreiben vom Land OÖ wird darauf 

hingewiesen, dass sich die Gemeinden per 

Gemeinderatsbeschluss für eine Variante von 

Energie-Einsparungsmaßnahmen entscheiden 

müssen.  

Einstimmiger Beschluss - für den alternativen 

Ansatz  

 

 

Das Mandat von SPÖ-Mandatarin Stefanie 
Spannlang als Ersatzmitglied im Sanitätsausschuss 
wurde frei. Die SPÖ-Fraktion nominiert Andreas 
Wageneder zum neuen Ersatzmitglied. 
Einstimmiger Beschluss der SPÖ Fraktion 
 

In der Gemeinderatsitzung  vom 22.06.2023 wurden 
die Arbeiten für das neue Klassenzimmer in der  
Volksschule Eitzing inklusive Malerarbeiten an die 
Firma Huber Bau GmbH., aus Eberschwang 
vergeben.  
Bei den Bauarbeiten bot 
es sich an, mit einem 
Mauerdurchbruch einen 
Lagerraum zu 
adaptieren.  
 
Die zusätzlichen Kosten 
für Trockenbauarbeiten 
ergaben eine Angebots-
summe der Fa. Huber 
Bau GmbH. von 
7.508,46 € inkl. Mwst. 
und für die notwendigen 
Malerarbeiten der Fa. 
Wandl/Der Maler 
GmbH, von 3.600 € inkl. 
Mwst.  
 
Die Vergabe im 
Gemeindevorstand ist 
auf Grund der 
Gesamtsumme von 
11.108,46 € inkl. Mwst. nicht möglich und erfordert 
daher einen Gemeinderatsbeschluss. 
Einstimmiger Beschluss
 

Bezeichnung Finanzmittel 2024 
Gesamt in 

Euro 

Vermögensveräußerung (Annahme) 2.956,00 € 

Haushaltsrücklagen 14.400,00 € 

BZ-Projektfonds 69.500,00 € 

Summe in Euro 86.856,00 € 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L1791
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1. Gemeinderatssitzung         21.03.2024 
    Vorbesprechung mit Fraktionen        14.03.2024 
2. Gemeinderatssitzung am          20.06.2024 
    Vorbesprechung mit Fraktionen        13.06.2024 
Einstimmiger Beschluss

Die Angebote der Firma Fox Holz aus Neuhofen, für 

den Linol Bodenbelag und des Linol Fertigbodens in 

der Höhe von 7.040,81 € inkl. Mwst. und für eine 

notwendige Akustikdecke der Fa. SilentFiber aus St. 

Johann am Walde in der Höhe von 4.445,46 € inkl. 

Mwst. betragen insgesamt 11.486,27€. 

Die Gesamtkosten übersteigen die Zuständigkeit 

des Gemeindevorstandes und müssen daher im 

Gemeinderat beschlossen werden.  

 
Einstimmiger Beschluss 

 

Die Funktion eines/er Rechnungsprüfers: in wird im 
Reinhalteverband neu besetzt.  
Es wird vorgeschlagen, dass Bgm. Margot Zahrer 
das Amt des Rechnungsprüfers übernimmt. 
Einstimmiger Beschluss

  
Angebote der Firma Energie Ried mit 7.542,60 Euro 
inkl. MwSt.und der Firma Illumina mit 3.116,11 Euro 
inkl. MwSt. liegen vor. Lieferzeit 1 bis 2 Wochen . 
Wegen der Dachschräge im Klassenzimmer, wird die 
Beleuchtung abgehängt damit eine ausreichende 
Ausleuchtung gewährleistet wird. Der Fa. Illumina 
soll als Bestbieter der Zuschlag erteilt werden. 

Einstimmiger Beschluss 

 

15.12.2023 19:00 Uhr Jahresabschlussfeier  
11.01.2024 19:30 Uhr Stadtumland Endbesprechung 
Glasfaser – Hofing 11, Amerika 1 & 2 
BAV – Gelber Sack ab 01.01.2025 
Vermietung Wohnung Volksschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu Gast ist Herr Harald Geissler, Ing. BSc vom 
Vorstand der Energiegemeinschaft VIERE 
Waizenkirchen. Herr Geissler begleitete schon 
mehrere Gründungsprozesse und steht vor Ort 
für Fragen zur Verfügung. 
 
Die Klima-Energie-Modellregion KEM 
organisierte mehrere Informations-
veranstaltungen zum Thema Energiege-
meinschaften und der Ausschuss für örtliche 
Raumplanung, örtliche Umweltfragen und 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Eitzing 
befasste sich mit dieser neuen Art der 
Energieversorgung. 
Rudolf Burgstaller erklärte sich bereit, sich dem 
Thema anzunehmen, da er persönlich Interesse 
an der Gründung einer Energiegemeinschaft hat.  
 
Im September 2023 startete er den 
Gründungsprozess und formell wurde die 
Energiegemeinschaft Eitzing ins Leben gerufen.  
 
Energiegemeinschaften leisten einen wichtigen 
Beitrag, um energieautark zu werden. Die 
Mitglieder profitieren von einer unabhängigen, 
regional produzierten und konzernfreien 
Energieversorgung. Darüber hinaus ist auch der 
wirtschaftliche Faktor, egal für Erzeuger oder 
Verbraucher, durchaus interessant. 
 
Interessierte können sich gerne bei Rudolf 
Burgstaller melden. Tel.: 0676 / 956 17 49 
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Für die Beheizung eines 
Wohnraumes – gleichgültig mit 
welchem Energieträger – wird 
vom Land OÖ. ein Heizkostenzuschuss von 200 
Euro je Haushalt gewährt. 
 
 
 
 
 
 
Sollte kein Internetzugriff vorhanden sein, wird 
gebeten, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen. 
Ebenfalls ist es möglich, bei der Bürgerservicestelle 
des Gemeindeamtes Hilfe zu erhalten.  
Die Antragstellung ist auf der Website des Landes 
Oö. unter  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/526923.htm 
möglich. 

Einen Zuschuss können Personen mit eigenem 
Haushalt erhalten, die folgende Kriterien erfüllen: 
 Ständig bewohnter Hauptwohnsitz in Oberösterreich seit 
zumindest 1. Jänner 2024  

 Bei der antragstellenden Person liegt ein eigener 
Haushalt vor. 

 Der Heizkostenzuschuss wurde für diesen Haushalt 
noch nicht ausbezahlt (einmalig pro Haushalt). 
Nebenwohnsitze werden nicht berücksichtigt.  
 

Vom Zuschuss ausgenommen sind:  
 Asylwerberinnen und Asylwerber iSd § 2 Abs. Z 14 AsylG 

 Subsidiär Schutzberechtige iSd § 8 AsylG 

 Vertriebene iSd § 62 AsylG 

_Bewohnerinnen und Bewohner, welche in 
zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen, die im 
Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, 
leben. Dies gilt u.a. für Einrichtungen gemäß §§ 20 und 21 
Oö. SHG 1998, § 12 Abs. 2 Z 1 und § 17 Abs. 3 Z 5 Oö. 
ChG. 

 Strafgefangene und Untergebrachte in Justizanstalten. 

 
Der Zuschuss wird an jene Personen ausbezahlt, 
deren Jahresbruttoeinkommen 2022 je Haushalt 
summiert, nachfolgende Werte nicht überschreitet:  

 Einpersonenhaushalte:  
Jahresbruttoeinkommen bis 17.700,00 Euro  

 Mehrpersonenhaushalte:  
Jahresbruttoeinkommen bis 25.000,00 Euro 

 
 

„Nähere Informationen am Gemeindeamt Eitzing“ 
 

Pädagogin Elisabeth Holzinger organisiert eine 
Spiel- und Turngruppe für 1,5 bis 3-jährige Kinder 
und deren Eltern in Eitzing. 
Die Treffen finden jeweils mittwochs von 15:30 Uhr 
bis 17:00 Uhr im Turnsaal von Eitzing statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Herzlichen Dank Elisabeth  

für dieses tolle Angebot in Eitzing!“ 
Interessierte Eltern können sich gerne bei Elisabeth 
melden. Tel.: 0676 / 423 69 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEU: Der Oö. Heizkostenzuschuss kann 
ausschließlich online über die Website des 
Landes beantragt werden.  

 

und besucht unseren Vizebürgermeister und 
parlamentarischen Mitarbeiter Mathias Schrattenecker 
an seinem Arbeitsplatz! 

 
 
Bei zahlreicher Anmeldung wird eine Busfahrt 
organisiert, Kostenpunkt etwa 50 € ohne Verpflegung. 
Bei geringerer Teilnehmerzahl, wird die Anreise mit dem 
Zug organisiert, Kostenpunkt etwa 80 € ohne 
Verpflegung. 
 
Anmeldung von 10.02. bis 24.02 bitte  
bei Bgm. Margot Zahrer bgm@eitzing.ooe.gv.at oder 
bei Vzbgm. Mathias Schrattenecker 
mat.schrattenecker@gmail.com 

 

 
 

Alle Eitzingerinnen und Eitzinger und 

Interessierte sind sehr herzlich eingeladen! 

 

 
Termin:  

 

Abfahrt etwa 7 Uhr  

mit anschließendem Treffen & Austausch  
mit Nationalrat Bgm. Ing. Manfred Hofinger 
 
Rückkehr in Eitzing zwischen 18 und 21 Uhr  

 

mailto:bgm@eitzing.ooe.gv.at
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„Gerne bin ich für 
 Informationen und für Eure  
Anliegen unter  
0699 / 10 50 47 22 erreichbar.“ 

 

 

  

 
Wir freuen uns, wenn sich jemand gerne einen kleinen Platz in der amtlichen 
Mitteilung “Bürgermeisterin INFO” 
für ein neugeborenes Baby, Heirat, bestandene Prüfung, Neustart 
Nahversorgung… sichern möchte. 
Bitte dazu an das Gemeindeamt Eitzing wenden. 

HINWEIS: Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung und des 
Datenschutzgesetzes dürfen personenbezogene Daten nur mehr mit schriftlicher 

Zusage veröffentlicht werden! 

 


